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1. BVergG 2006 § 61 gültig von 01.02.2006 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2009/04/0284

Rechtssatz

§ 61 BVergG 2006 lässt eine Fristverkürzung auf bis 22 Tage (und nicht nur auf exakt 22 Tage) zu, setzt diese

Bestimmung nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (1171 BlgNR, XXII GP, 58) doch die Richtlinie 2004/18/EG,

nach der die Frist "im Allgemeinen auf 36 Tage, jedoch auf keinen Fall weniger als 22 Tage" verkürzt werden darf,

um.Paragraph 61, BVergG 2006 lässt eine Fristverkürzung auf bis 22 Tage (und nicht nur auf exakt 22 Tage) zu, setzt

diese Bestimmung nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (1171 BlgNR, römisch 22 GP, 58) doch die Richtlinie

2004/18/EG, nach der die Frist "im Allgemeinen auf 36 Tage, jedoch auf keinen Fall weniger als 22 Tage" verkürzt

werden darf, um.
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